
Statuten der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule Benedikt XVI. Heiligenkreuz 

vom 28. Jänner 2015, approbiert 19. März 2015 

SCHEMA 

A. Leitung der Hochschule und ihre Organe 

1. HOCHSCHULVERSAMMLUNG: (ca. 70 Personen) 

Wie oft? 

mind. 1x pro Jahr 

In der Regel soll sie aber 1x pro Semester stattfinden 

Wer?  

1 Magnus Cancellarius;  

1 Rektor;  

1 Vizerektor;  

1 Studiendekan;  

1 Forschungsdekan;  

alle Lehrenden 

alle Studentenvertreter;  

die Juniorenmagister des Stiftes Heiligenkreuz;  

die Leitungsorgane des Überdiözesanen Priesterseminars Leopoldinum;  

die studienverantwortlichen Oberen von jenen Gemeinschaften oder Instituten, die 

mindestens drei Studierende an der Hochschule haben;  

der Bibliothekar des Stiftes Heiligenkreuz; die nichtwissenschaftlichen Mitarbei-

ter der Hochschule 

2. HOCHSCHULKONFERENZ: (ca. 40-50 Stimmen + 4 beratend) 

Wie oft?:  

1x pro Semester 

Stimmberechtigt: 

1 Rektor;  

1 Vizerektor;  

1 Studiendekan;  

1 Forschungsdekan;  

Alle Professoren;  

Alle Dozenten mit unbefristetem Auftrag;  

8 gewählte Vertreter aus dem Kreis des übrigen Lehrkörpers;  

2 Studentenvertreter 
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Beratend: 

1 Magnus Cancellarius;  

1 Bibliothekar des Stiftes Heiligenkreuz;  

1 Direktor des Priesterseminars Leopoldinum;  

1 Ökonom des Stiftes Heiligenkreuz 

Aufgaben: 

Wahlen von  

Rektor; Vizerektor; Professor/Honorarprofessor;  

1 Mitglied für die Curricular-Kommission aus dem Kreis der Professoren und Do-

zenten;   

Institutsvorstände 

Wahlordnung:  

öffentliche Sitzungen;  

Wahl schriftlich und geheim; einfache Mehrheit; bei Professoren-Wahl zusätzlich 

Mehrheit der Professoren;  

öffentliches Protokoll in Hochschule 

3. SENAT: (9 Stimmen + 2 beratend) 

Wie oft? 

Mindestens 1x pro Semester 

Stimmberechtigt 

1 Rektor;  

1 Vizerektor;  

1 Studiendekan;  

1 Forschungsdekan;  

2 gewählte Vertreter aus dem Kreis der Professoren und Dozenten;   

1 gewählter Vertreter aus dem Kreis der Honorarprofessoren, Gastprofessoren 

oder Lehrbeauftragten;  

1 Studentenvertreter 

Beratend 

1 Magnus Cancellarius;  

1 Leiter(in) des Sekretariats der Hochschule 

Aufgaben: 

Wahl für je 4 Jahre: Studiendekan; Forschungsdekan; 1 Mitglied für Haushalts-

ausschuss 

Ordnung:  

Sitzungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit;  

Wahl schriftlich und geheim; einfache Mehrheit 

öffentliches Protokoll in Hochschule 
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4. CURRICULAR-KOMMISSION: (5 Stimmen) 

Wie oft?  

Keine Angaben 

Stimmberechtigt: 

1 Studiendekan;  

1 vom Studiendekan frei ernanntes Mitglied aus dem Kreis der Professoren oder 

Dozenten;  

1 durch die Hochschulkonferenz gewähltes Mitglied aus dem Kreis der Professo-

ren oder Dozenten;  

2 Studentenvertreter 

Ordnung:  

einfache Mehrheit; Ergebnisprotokoll an Rektorat und Hochschulkonferenz 

5. HAUSHALTSAUSSCHUSS: (6 Stimmen) 

Wie oft? 

mind. 1x pro Semester 

Wer?  

1 Rektor;  

1 Ökonom des Stiftes Heiligenkreuz;  

2 vom Rektor frei ernannte Mitglieder;  

1 durch den Senat gewähltes Mitglied;  

1 Bibliothekar des Stiftes Heiligenkreuz 

Ordnung:  

einfache Mehrheit; jährliche Erstellung eines Haushaltsplanes für die Hochschule; 

jährlicher Rechenschaftsbericht gegenüber der Hochschulkonferenz 

 

6.  INSTITUTE: (ca. 4-15 Personen) 

Wie oft? 

Mindestens 1x pro Jahr Institutskonferenz) 

Wer? 

1 Institutsvorstand;  

alle zugeordneten ordentlichen und außerordentlichen Professoren, Dozenten, stu-

dentischen Hilfskräfte und nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter 

Ordnung:  

einfache Mehrheit; Ergebnisprotokoll an Rektorat und Hochschulkonferenz 

 



Statuten der Phil.-Theol. Hochschule Benedikt XVI. Heiligenkreuz (2015) 4 

 

B. Wann sind Wahlen oder Gremien zu konstituieren? 

 

2015: 

Hochschulkonferenz wählt: 

  Rektor; Vizerektor; Institutsvorstände 

Senat wählt: 

  Studiendekan; Forschungsdekan 

Curricularkommission ist zu konstituieren 

Haushaltsausschuß ist zu konstituieren 

2019: 

Hochschulkonferenz wählt: 

  Rektor; Vizerektor; Institutsvorstände 

Senat wählt: 

  Studiendekan; Forschungsdekan 

Curricularkommission ist zu konstituieren 

Haushaltsausschuß ist zu konstituieren 

2023: 

Hochschulkonferenz wählt: 

  Rektor; Vizerektor; Institutsvorstände 

Senat wählt: 

  Studiendekan; Forschungsdekan 

Curricularkommission ist zu konstituieren 

Haushaltsausschuß ist zu konstituieren 

 


